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w ». Samstag den 1. März

à die Stadt Solo-
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Deutschland
maukttlch F,. g.

Schweizerische
Für Italien Fr. 5. 50.
Für Amerika Fr. 8. 50

Kinrückungsgebühr
10 Ets. die Petitzeile I

st Sgr. ----- 3 Kr. für j

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag
IV2 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

^Mtiijstc «ich erhebendste Zeug-

slim ^ Becht unseres Bi-
î

^ Enyeniilü und die Heilig-
àer non ihm vertheidigten

Zache,

^
oder die

à^'îgsschrift Bapsts H»ius IX.

^ Kochwiirdigsten Bischof
Engenius voir Iîast's.

t»it^ Pustel und Stolz theilen wir hie-

^thkatholischen Geistlichkeit und dein

»°i» der Diözese Basel die

Öligen Vater eigenhändig geschrie-

hj^ ichrist an unsern theuren Ober-

durch welche der Statthalter

thà ""d daö sichtbare Haupt der ka-

t»ì» Kirche an Engeninö die Gesin-

dî ^ r t i e f st g e f n h l t e n, freu-
>h» ^ Anerkennung kund gibt,

^ glorrreichen Kampfes nnd

^ .^iesenen MntheS ivillen belobt
s«>^ "ud sein BiSthnm segnet und

^ ^hvstolischen Gebetes versichert.

1» ^^^hrungswerthe Schreiben war
h^r>lich gearbeiteten goldenen

begleitet, daS der hl. Vater

dis ^îuen Sohn zum Unterpfand sei-

°>>>

tz
^ ^

^'wr Abgesandter,

ill,
^ ^ "Zì von Rom, war zur Ueber-

beordert.

^lch' Kästet ein, tvelch' hoher Trost nnd

III,, ^Atige Ermunterung hierin für nn-
^

chof lag, den ein Paar treulose
wit einer Rotte ungläubiger nnd

»»s ""Irischer Staatsmänner verbunden,

»lH und Tod bedrängen, berauben

Herr, verzeih ihnen, sie

Aber du,

Volk, wirst du

und Anerkennung schenkt, nnd

der edle Graf

^°st-r

hjs/^ken.
î»l?^cht, was sie thun.

^Usches

nicht, namentlich im Kanton
S ol 0 t h u r n, dieStirn me deines

wahren Hirten hören? Wie
lange willst du hinken nnd
zwischen Gott und Baal, dei-
nein Glauben und dem Teufels-
knlt der Freimaurerei wanken?

Wir sagen also einfach:

Nimm und lies!
„Geliebtester Herr Bischof! ES drängt

„mich, theuerster Bruder in Jesu Christo,

„mich an dich zu wenden, um dich ob

„der Standhaftigkeit, welche du, vermit-

„telst der göttlichen Gnade, wider die

„Feinde unserer heiligsten Religion an

„den Tag legest, zu beglückwünsche». Gleich-

„zeitig übersende ich dir, als Unterpfand

„meiner ticfstgefnhlten, freu-
„dig en Anerkennung deines
„Betragens im Kampfe gegen
„die Mächte der Finsterniß,
„ein Vrustkrenz, nnd bitte Gott, Er
„wolle auch fortan deine Priester nnd

„und die so zahlreiche Schaar der getreuen

„Katholiken durch seine Gnade stärken!

„Allen ertheile ich auS vollstem Herzen

„den apostolischen Segen! "

„Im Vatikan, den 19. Febr. 1873.

(gez.) Pins IX.

Schreiben des Hochwst. Bischofs

von Basel
an den Hit. Hroszen Aakh des

Kanlons Bern-

Tit.!
Durch öffentliche Blätter in Kenntniß

geseht, daß in Ihrer außerordentlichen Si-
hung vom 24. Februar nächsthin ein Ve-

richt über den basel'schen Diözesankonflikt

Vom daherigen Direktorium werde vorge-

tragen werden, erachte ich mich für im

Gewissen verpflichtet, Sie mit der baS-

lcrischen Diözesanfrage auch von. meiner

Seite anS zu behelligen. Ich will eö nur

in soweit thun, als eS das spezielle In-
tcresse deS Kantons Bern betrifft, und er-

warte von Ihrem Billigkeitö- nnd Gerechtig-

keitssinn, unparteiisch angehört zu werden.

Eö handelt sich um eine wichtige Sache, die j

nur so delikater ist, als die hiebei betheiligten

heiligsten Interessen die einer wehrlosen kath.

Minorität sind, deren ganzer Schutz in der

Billigkeit und dem Wohlwollen der obersten

Landeöbehvrde ruht. In obschwebender

Angelegenheit aber habe ich allen Grund

anzunehmen, daß der amtlich vortragende

DirektionS-Chef den gleichen einseitigen

Standpunkt einhalten werde, den die Diö-

zesankonferenz, welcher er als Mitglied bei-

gewohnt, zu dem ihrigen gemacht und vor

aller Welt durch ihr Dekret vom 29. Jänner ^

abhin, wie auch durch die „Proklamation"

vom gleichen Datum, welch' beide Akten-

stucke voll unwahrer Supposition«« nnd >

arger Entstellungen meiner Worte und

Handlungen sind, so befremdlich kundgegeben.

Zudem glaube ich auch als Bürger Ihres!
Kantonö ctwelchen Anspruch darauf machen

zu dürfen, bei Hochihrer Autorität meine

Beschwerden und Ansuchen vorzubringen.

1. Den 29. Jänner abhin hat eine

Abgeordneten-Versammlung der Diözesan-

stände deS ViöthnmS Basel in Solothurn,

freilich hiefnr instrnirt und ermächtigt Sei-

tenS der resp. Regierungen, Deeisionen

gefaßt in Sachen deS kirchlichen Konfliktes,

den im Kanton Solothurn die dortige Re-

giernng provozirt hat durch ihre unbefugte

Schutzverleihung an einen apostasirten Geist-

lichen, dem noch ohnehin andere Verschick-

düngen zur Last fielen. Der Hauptinhalt
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und Kernpunkt dieser Konferenzdezisionen

ist die

mittelst Zurücknahme der Anno

1863 ausgesprochenen Geuehmhaltnng

deö für die Besetzung deö VischoföstuhlS

von Basel gemachten Vorschlages er-

klärte Amtserledignng dieses

bischöflichen Stuhles,
Hierauf bezüglich beehre ich mich, vor

Ihrer hohen Versammlung folgende feier-

liche Erklärungen abzugeben:

u. ES ist eine wohl auch Ihnen allen

bekannte Thatsache, daß in der katholischen

Kirche die Bischöfe als die rechtmäßigen

Nachfolger der Apostel gelten und die lcgi-

timen Vorsteher der Gläubigen sind. Als

solche werden sie durch die bischöfliche Weihe

mit der Fülle aller sakramentalen und dis-

ciplinaren Gewalt und Befugnis; auSge-

rüstet. Diese Weihe erhebt die Person

für immer zur bischöflichen Würde und

Amtsbefuguiß; und wie die Weihe von

Oben stammt (II, Tim. 1, 6), so kommt jedem

Bischof auch der bestimmte Sprengel, die Au-

theilnug eineö bestimmten Kreises von Gläu-

bigen d u r chdieKi r ch e, und zwar speziell

mittelst Betrauung durch den apo-
statischen Stuhl zu, gleichfalls auf

lebenslang, wenn nicht freie Resignation,

die Annahme eines andern Visthums oder

dann die einzig auf Grund schwerer Ver-

gehen mögliche und durch den apvsto-

tischen Stuhl zu verhängende
Amtsentsetzung eintr itt,

„Von Gottes und des apostolischen

Stuhles Gnaden" nennen sich alle Bischöfe

der katholischen Christenheit, und seit einem

Kaiser Julian und den wenigen dein Aria-

uismus verfallen gewesenen Kaisern von

Byzanz ist es etwas Unerhörtes, daß die

Staatsgewalt sich unterfangen hätte, einen

Bischof abzusetzen, der weder Vollmacht noch

Amtvom Staate hat, und soweit seine rein geist-

liche Stellung alö Bischof reicht, vom Staate

keineswegs abhängt. Der Staat, der einen

Bischof nach Willkür abberuft oder ihm die

Leitung der Diözese vernnmöglicht, vergreift

sich am Wesen der katholischen Kirche, an

der ganzen reellen Unterlage der katholischen

Religion, ja am katholifchen Dogma selbst,

welches daö bischöfliche Amt als ein gött-

lich eingesetztes uns lehrt, die Gläubigen

zum Gehorsam gegen die Bischöfe verpflichtet

und die Regierung der Kirche innert den

Schranken der Diözese den Bischöfen an-
weist. Es sprach auch schon der hl,
Apostel Paulus es aus: daß die Bischöfe

vom hl, Geiste gesetzt sind, die Kirche
Gottes zu regieren.

Es war eine Gewaltthat ohne alle recht-

liche Begründung nnd mit ganz unberech-

tigter Verletzung der katholischen Glaubens-

lehre wie des katholischen Kirchenbegrisfeö

verbunden, welche die Diözesanstäude den

29, Jänner d. I, vollführten. Die Amts-
entsetzung eines Bischofs ist von solcher

Instanz aus eine nichtige, — nichtig in
sich, nichtig wegen Inkompetenz der Diö-
zesaukvufereuz, nichtig selbst in Hinsicht der

geltenden RechtSbestimmuugen und Dokn-
meute,

I), Ich darf es wohl unterlassen, hier
in all' die einzelnen Nachweise dieser

Nichtigkeit einzutreten, ES mag genügen,

folgende Punkte zu konstatiren: I. Laut
allen Hand- und Lehrbüchern des katholischen

Kircheurechts und einer über tausend Jahre
zählenden Praris ist eö nur der römische

> Papst, der eine Amtsentsetzuug über Bischöfe

aussprechen kann, und zwar, nachdem selbe

vorher durch das vom apostolischen Sticht
angeordnete Gericht schuldig befunden wor-
den sind; 2, die Visthumöstände haben im

Jahre 1828 durch Annahme derBisthnmö-
bulle und des Biöthumökonkvrdats sich dein

apostolischen Stuhl gegenüber verpflichtet,
einen B i s ch o f im Sinne der katholischen

Kirche nnd mit den eauoni scheu Be-
fugnissen und Attributionen versehen, also

für lebenslänglich, auf Vorschlag oder Wahl
des Domkapitels vom Papst anzunehmen;
3, die rein anS Huld nnd Entgegenkommen
der Kirche den Ständen gewährte Vergüu-
stigung, wonach sie unangenehme Persön-
lichkeiten von der Bischofswahl ausschließen
können, kann in keinem Fall der mehr alö
willkürlichen Interpretation unterliegen, alö
ob auch genehm erklärten Persönlichkeiten

hiutennach, wenn schon Jahre laug im bi-
schöflichen Amte stehend, wieder die Erelu-
sion gegeben werden könnte; 4. die Diö-
zesankonfereuz besitzt durchaus keine weitereu

Rechte und Befugnisse, als je eine Regierung
ihren Deputirten übertragen kann, daher
auch keine weitern Rechte und Befugnisse,
als Gesetz und Verfassung ihr zuerkennen,

wozu aber das Absetzungsrecht über einen

Diözesanbischof keineswegs gehört; 5. der

Bischof von Basel ist Bischof von ftW

Konkordatskautonen; zwei davon aber bch

harren in der schuldigen Treue und A»'

häuglichkeit an den rechtmäßigen Bisch»!

und erkennen ihn förmlich als Bisch»! ^
Basel und als ihren Oberhirten an ^
zwar auch von Regiernugswegen. Diese zl»»

Stände sind aber gleichermaßen souverän,

wie die andern fünf und sohin im Rê
ihren Staudpunkt einzunehmen. Daher

ich selbst amtlich und von StaatSweg"'

annoch Bischof von Basel, für die Kant»^

Luzern und Zug. — Allein auch in »

den andern fünf Kautonen steht daö kathêi
Volk, so zu sagen fast einmüthig, soweit »i 1

unwürdiger Regieruugsdruck es beugt, u

mich ein nnd will keinen andern Bisch»!

in all' dem ganz der kathol.
Glanbenöleh^

entsprechend, die hierin keiner Willkür
gibt. Von den fünf Regierungen
welche sich mit dem katholischen D»g»^
mit dem kirchlichen und weltlichen ^e9

und mit dem katholischen Volk in WidE

sprnch setzen, bloß um ihrem

Durchbruch zu erzwingen, sind vier nw >

inkompetenter, hierin maßgebendes
llrth^

zu fällen, als sie der katholischen
Religi»''

in der Mehrzahl ihrer Mitglieder nicht s
gehören und die fünfte sich faktisch M
falls von der katholischen Kirche abtre'"»'

Oder sollte die konfessionelle Freiheit

der Schweiz so zu verstehen sein, daß i^
Glauben und kirchliches Leben der Kath»^
die evangelischen Miteidgenosseu Richter

Meister wollten sein, weil sie die Mehrh"

bilden? So haben die Verträge un^^
fassungen eö nie verstanden. Die Billig^
unserer protestantischen Mitbürger wird >»»!

auch so weit gehen, solches nicht zu

Sie würden sich's auch verbeten, >»»»

wir Katholiken ihnen gegenüber je ein ^
artiges Recht beanspruchen. Es ist dieß nirg»"

geschehen, wo in kath. Kantonen die Mn ^

heit der evangelischen Konfession »ê^r '

Ich erwarte auch Ihrerseits, h»ch^^<
Herren! daß das Vertrauen, das ich in

^Gesinnung setze, hierin die erwünscht»

stätignng finden möge!
2. So nichtig als die RechtSgr»»d

der Diözesanbeschlüsse vom 29. Ja'"'"'
ebenso nichtig sind auch die herangez»l^
Motive. — Ich mürde in der

ben, Ihnen, hochgeachtete Herren,
Unrecht anzuthun, würde ich der '
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sein, Ei. ^
»»n t>

waubten bezüglich des Dogma

^euî^^^ìche» Unfehlbarkeit jene lln-
der » ^ denen ein großer Theil
kl»r-r??^sse ihre Leser abspeist. M
ìstch

s
!^nd nnd Ihs unparteiischer Sinn

^biîtV^ ^îradeir wohl schon'Uangst in'S

ist^ ^ Absurden gennesen habe». Lès

^lisch^'î bekairirt, daß eS in der ka-

à'che son jeher dogniatische Lehre,

^^trtikel roar, daß die Kirche, d. h.

Aschen ß.^^sche Lehramt der katho-

^N ^ehe, bestehend im Papst nnd in

e>à '!^°seu, in Sachen von Glaubens-

^dttir w^" s^)l ll^hen könne, mit

^ jene „unfehlbar" sei, nicht als

NiH ^ schliche,, Vorsteher als Menschen

d<i
hh

^
^ ^'ch irren könnten, sondern weil

Njà^^esentscheidnngen von allgemeiner

à»g ^Verbindlichkeit die Verhei-
N»s> ^ìîsdi von der höhern Erleuchtung

^dl k! immenvährenden Beistande

^'Üen sîch jederzeit betvährt. Hochsie

^lln» de^si bei den Katholiken ei»

^^'"eil als die feierlichste und

^in ^Präsentation dieses unfehl-

^?»e» suites gilt. — Hieraus werden

R ^ "^hwendig auch ztvei Folgerungen
»»!> bas jüngste Vatiean-Eoneil
l. ihm definirte Dogma klar sein:

^>ie» j/'" àtholik ohne Abfall von der

^shch ^'natischen Lehre einen Lehrpnnkt
den das gesammte kirchliche

^ »> -
und Bischöfe, und dazu

î^iiirt allgemeinen Concil, pro-

^ !»« ^ tvomit verbunden ist,
î'» ^îholisch sei» und bleiben will,

^ch dem im Concil defi-
^ dG ^ibenspnnkt zu nntertverfen ; nnd

^ hm alle die, welche außerhalb

Ädiz Aschen Kirche stehen, ganz gleich-

^lisls^ îunn, ob der Papst ,zn einer

^'sh»rm^ GlanbenSentscheidnng noch der

ll sj
"»g des Bischöfe bedarf, oder ob

^^ânen Fall, tvann eS noth-
^ ' auch anö sich in unfehlbarer

îvnne. Es liegt in Letzter»! auch

^^ìî^is Gefährliches für den Staat;
scheid schließt ja die päpstliche

^sshh.^^befngniß ausdrücklich auf den

Inhalt der Glaubens- und

»^ilht ^u und verweist denGlan-
die stete Ueberlieferung und

hthm Mittel zur Erkenntniß der

Dadurch ist von selbst schon

jeder eigentlichen Nenernng im katholischen

Lehrgebiet vorgebeugt.

Indem, nun die Diözesankonferenz zu

meiner bischöflichen Amtöentsetzung das

Hauptmotiv gerade von diesem Dogma ent-

nahm,wieanchdavon, daßicham Eoneilmeine

Uebereinstimmung damit ausgesprochen nnd

hernach den Inhalt dieses Dogma'S meinen

Diözesancn in einem Hirtenschrciben zur

Kenntniß gebracht, hat sie offenbar ans

ganz nichtigem Motive gehandelt, d. h. von

einem rein willkürlich gewählten, bloße Par-
teiansicht beknndcndem und die katholischen

Gewissen verletzendem Standpunkt ans.

Nicht minder »»gültig und ungerechtfertigt

ist das andere beigebrachte Motiv, Hergenom-

inen von der Entsetzung zweier katholischer

Geistlichen nnd ihrem Ausschlüsse ans der

kathol. Kirche. Höchste wissen, daß in der ka-

tholischen Kirche GlanbenScinheit sich findet,

die niemals gestattet, daß Jeder nach Be-

lieben zufügt nnd davon nimmt. Will
aber Jemand die katholische Lehre, so wie

sie ist, nicht mehr annehmen oder vcr-

künden, so verwehren wir ihm nicht, seiner

abweichenden Ansicht zu folgen; nur soll er

sich nicht mehr zu unserer K irche zählen. Nö-

thigenfalls erklären die kirchlichen Vorsteher,

daß er nicht mehr ihr angehört. Das ist

die ganze Bedeutung der kirchlichen Ereom-

mnnieation. Den einen der Geistlichen hat

diese Sentenz vor bereits zwei vollen

Iahren getroffen; seines Amtes wurde er

hiebei nicht von mir entsetzt, sondern da seine

Amtdaner um war, ward er von seiner

Regierung nicht wieder gewählt. - -- Dem

andern zog nicht nur seine offene Opposi-

tion gegen die Lehre von der Unfehlbarkeit

des lehrenden Oberhauptes der katholischen

Kirche die Absetzung und den Ausschluß

anö der Kirchcngemeinschaft zu, sondern

dazu noch sein höchst insolentes, heuchlerisches

nnd lügenhaftes Benehmen. Ich war zu
der über ihn verhängten Strafsentenz im

vollen Rechte; das katholische Kirchenrecht

erkennt den Bischof als Nichter und voll-

besagten Ober» der SeelsorgSgeistlichkeit

an, der Domsenat war ncbstdem darüber

berathen nnd vollkommen einverstanden, daß

das Maß der Verschuldungen dieses Priesters

voll sei. Und doch nahm nun die Regierung

deö Kantonö Solothnrn gerade von diesem

meinem Einschreiten gegen den bekannten

treulosen Priester Anlaß zu der ganzen

jetzt auf die Spitze getriebenen Verfolgung

gegen mich. Ich erfüllte meine heilige

Pflicht — das war mein ganzes Verbrechen.

Jener Geistliche aber erklärte sich als so-

genannter Attkatholik — ein Wort, das

vielmehr das Gegentheil eineö Katholiken

besagen will, - nnd solchem AltkatholiciSinns

scheint die Regierung von Solothnrn bnl-

digen zu wollen; von daher ihr solidarisches

Einstehen für Jenen. — That diese hiemit

schon einen völlig unberechtigten Schritt,
so ging nnd geht aber jene ErkominunikationS-

sache die Regierungen anderer Kantone nnd

zwar vorwiegend protestantischer Konfession

noch weit weniger an. Und erst noch, wie

durften sie, die Regierungen dieser anderen

protestantischen Kantone, zum Einschreiten

gegen einen Diözesanbischof sich ans solchen

Fall rein katholischer und kantonaler Be-

gränzung als ans einen allgemeinen Rechts-

gründ berufen? Die Motive meiner Abbe-

rnfnng sind folglich nicht stichhaltiger als die

RechtSstützcn es waren, was, wie ich hoffe,

Ihre hohe Behörde anzuerkennen nicht bean-

standen wird.

9) Die Diözesankonferenz verband mit
den beiden besagten Motiven »och eine Menge

Beschwerden über meine Amtsführung, nnd

gab diesen Beschwerden besonders in einer

amtlichen Proklamation den ehrvcrletzendsten

Ausdruck. Ich darf getrost alle diese Klagen

nnd daö ganze Gewebe böswilliger Ber-

dachtignng meiner Absichten nnd Handlungen

- als Verlänmdnng zurückweisen,

nnd an der Hand der Verfassung nnd der

Gesetze Jeden auffordern, zu beweisen, was

nnd worin ich gefehlt habe. — Wohl habe

ich gegen einzelne Maßnahmen nnd Dekrete

der Regierungsbehörde Protestation einge-

geben, die eine derselben auch bei gegebenem

Anlaß wiederholt; allein es betraf Rechte,

die ich als Bischof und kirchlicher Vorsteher

nicht preisgeben durste, die zu meinen recht-

mäßig gebührenden Amtövollmachten oder

zu der dem katholischen Volk und der ka-

tholischen Kirche gebührenden Freiheit ge-

hören. Solche Rechtöverwahrnng ist noch

kein Ungehorsam, nnd kein Akt der Reni-

tcnz oder der Uebertretnng von Gesetzen

war je mit meiner Rechtöverwahrnng ver-

bunden. Protestirte ich auch mehrmals

gegen die einseitige Verfügung des Tit.
bernischen Regiernngsraths vom 14. Fe-

bruar 1867, welche mein vertragsgemäß
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garantirtes Kvllaturrecht illusorisch macht,

so wartete ich doch jedesmal in Geduld

6 — 10 und auch noch mehrere Wochen

lang den resp. Bericht des Tit. Regierungs-

rathö ab, der nie unterließ, jene Verfügung

in der ausgiebigsten Weise zu verwerthen;

und mehr als einmal fügte ich mich in die

Zurückweisung einer bereits deeidirten Pfarr-

wähl. Das ist mein Ungehorsam, daß ich

nicht gewissenloser Verräther an allen meinen

Amtspflichten gegenüber offenen Gegnern

der Kirche und des bischöflichen Amtes

werden wollte. Allein, ohne je meine

Pflicht und mein Gewissen preiszugeben,

wußte ich doch immer mein Benehmen dem

öffentlichen Rechte zu conformireu. Wenn

meine Ankläger es anders wissen, bin ich vor

jedem ordentlichenRichterRedezu stehenbereit.

4) Darf ich ruhigen Gewissens meinen

leidenschaftlichen Anklägern gegenüber meine

völlige Schuldlosigkeit behaupten, so möchte

ich hinwieder fragen, ob nicht in einem Be-

nehmen, wie in dem der Tit. bernischen Ab-

geordneten an der Diözesaukonferenz, eine

schwere Mißachtung der Reuuiousakte

von 1815 liege, folglich jenes feierlichen

Vertrages, der das jurassische Gebiet dein

protestantischen Kanton Bern nur unter

bestimmten, zu Gunsten des katholischen

Kultus und Kirchenorganismus gegebenen

Garantien einverleibte? Dieses Vertrags-

dvkument besagt in Art. l: „Die r ö m isch-

k a t h oli s ch e R eli g i o u w i r d ge-

wäh rleistet, um in ihrem jetzigen Zu-

stände gehandhabt und in allen Gemeinden

des Bisthumö Basel, wo sie gegenwärtig

besteht, als öffentlicher Gottesdienst frei
ausgeübt zu werden. Der D iö-

z e s anbi s chvf und die Pfarrer werden

ungestört ihre ganze geistliche
Gerichtsbarkeit, nach den all-
geinein angenommenen staatsrechtlichen

Verhältnissen zwischen der weltlichen und

geistlichen Macht genießen; sie werden

ebenfalls ohne H i n d e r n i s s e i h re
A m t s v e r r i ch t u n g en erfülle n,

namentlich d e r B i s ch of seine bischöf-

lichen Visitationen lind alle Katholiken ihre

Religionshandlungen."

Die Bedeutung dieser Vertragsstipulativn

wird noch erhöhet dadurch, daß auch in

§ 80 der Kantonalverfassung ausdrücklich

„die Rechte... der r ö m i s ch - k a-

tholi scheu Kirche, in den zu ihr

sich bekennenden Gegenden, gewähr-
leistet sind," und im Supplementär-
Artikel III. „dem neuen Kantonötheil —
seine Gesetzgebung" — wozu die Reunions-
akte ebenfalls zählt — vorbehalten wird.

ES liegt aber auf der Hand, daß mit

„der Gewährleistung der römisch-ka-
tholi scheu Religion oder Kirche" mit-
verstanden ist, daß die Einheit und Ver-
bindung der katholischen Heerde mit Rom,
dem Centrum der katholischen Kirche, nicht
unterbunden oder zerschnitten werden darf.
Daö thut aber die Diözesaukonferenz durch

ihre Beschlüsse vom 29. Jänner; denn nur
durch den rechtmäßigen, vom römischen

Stuhl anerkannten Bischof und nur in
einem von Rom anerkannten und legiti-
mirten BiSthum besteht dieser kirchlich
lebendige Verband. Die Amtsentsetzling
des rechtmäßigen Bischofs so gut als daö

Prvject einer neuen Bisthumsorganisation
ohne Rom — zu welchem Project selbst

ein protestantisches Mitglied des h. bernischen

Regierungsrathes seine Mitwirkung bietet!

— sind schnurstracks der in der Reunions-
akte wie in der Verfassung (8 80) aus-
gesprochenen „Gewährleistung" entgegen.
Ebenso steht alles Uebrige in Art. I. der

Reunionsakte Enthaltene im Widerspruch

zu der widerrechtlichen Schlußuahme der

Diözesankvnfereuz vom 29. Jänner.
5) Diesen Widerspruch treibt insbesonderS

aus eine grelle Spitze die Veschlußnahme
des bernischen Regierungsrathes vom 1. Fe-
brnar abhin, die allen amtlichen Verkehr
zwischen dem Oberhirten und seiner Geistlich-
keit und seiner gläubigen Heerde mit einer
Herbe der Ausdrucksweise und einer Rück-

sichtslosigkeit untersagt, daß man zu glauben
versucht ist, nicht in einem Lande gesetzlicher

Freiheit und gesicherter Rechtsvrdnnng zu
leben, sondern vielmehr in einem solchen,

welches bereits strenger Diktatur anheim-
gefallen ist.

Als Bischof von Basel, dem keine profane
Hand seine Würde rauben kann, als Oberhirt
meiner jurassischen und im übrigen Theile
des Kantons Berns zerstreuten Bisthums-
ungehörigen, die mit Liebe und Ehrfurcht
cm mir hangen und die ich mit Vaterliebe
und Hirtentreue an meine Brust drücke,

— als Vater der mir ausnahmslos treu

ergebeneil Geistlichkeit im Jura uud im
Kanton Btlrn überhaupt, protestire ich hier

Angesichts des hohen Großen Rathes
de»

Kantons Bern wider die verletzenden Rtè

nahmen der obersten Erecutivbehörde, "»der

deren Berechtigung lind wider deren uâ
gründete Anwendung. Ja, ich verlad

fornlell die Freiheit zurück, welche dieRea-

nionsakte uud die Verfassung feierlich der ka-

tholischen Kirche, folglich dem Bischof

dem katholische» Klerus und Volk zusichere

Die Hindernisse, die da der Staat einstig

setzt, sind ungültig vor dem Recht, sind ernied

rigend für die Autorität, sind bedrückeud f>"

das Volk, sind eine Verfolgung des Bischt

und eine Gefahr für die Ruhe des Lande

und den konfessionellen Frieden.
Zugleich habe sich die Ehre, das Be»

letzende dieser Schlnßnahme aus Abbrecht

deS amtlichen Verkehrs mit der Diözest'''

behörde um so schärfer zu betonen, "

zuversichtlicher Ihrer Mißbilligung Z"

signireu, als ja gar keine andere Dm

zesanantorität, selbst abgesehen von de">

kirchlicher Rechtmäßigkeit, besteht. ^
katholische Volk hat das Recht auch

Kanton Bern, von seinen kirchliche" ^
sichern geleitet zu werden; denn eben

durch besteht die römisch-katholische

welche verfassungsmäßig garantirt ist.

beschlossene Abbruch der amtliche»

ziehungeil zu der einzig legitimen und st

faktisch alle ill dastehenden Diözesa»""^
rität ist nach meiner Ansicht eine "" l
streitbare VerfasslingSverletzuilg. >

6) Erlauben Sie hochgeehrteste

daß ich mich schließlich auch noch mit dein ^
suchen an Sie wende, dasjenige

einer katholischen Kirchenorganisation,

vom hohen Regierungsrath Ihres
eingeleitet, im Entwürfe liegt und >R'

nichts ist als die Unterdrückung deS kathol" i

Glaubens und Kirchenthums und dad

^
dein ohne Mitwissen und Mitwirkung ^
Diözesanantorität elabvrirt wird und ^
in dieser Beziehung die Versassimg

letzt, rückgängig machen zu wollen-

Ueberdieß bitte ich Ihre gesetzlst ^
hohe Behörde dringlichst, im J"teê
allgemeinen Wohles, die Tit. Regier"'^
behörde zu veranlassen, die eiug^"!'

I

Bahn der Vergewaltigung der

Kirche zu verlassen und auf rcligiös^a^
sivnekem Gebiete innert jenen
sich zu halten, welche einer ""d"'"
session gegenüber sonst inögemein als 00 ;
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K und Pflicht des Zartgefühls gelten,
une svlcheSchlnßnahmeJhrerseitS würde

^ Schichte als eine ehrenvolle, als einen
er ienstvollen Friedensakt, dein Segen und

vhlfahrt folgen würden, ihren Annalen
""Ngistriren.

Judein ich Sie hierum speziell noch als
"Würger, der am Wohl und Weh des
eunatlandeö innigen Antheil nimmt, unter

s/^^^u gegen alle Unterschiebung un-
iweizeriseher oder nnrepublikanischer Ge-

Uninng »ut aller Dringlichkeit ersuche, er-
"î) mir, sowohl meine Protestations-

^nft an die fünf Diözesanstände vom
irß, als auch meine Beschwerdeschrift

îr den Tit. Bnndeörath vom 6. hier an-
schließen und zeichne mit dem Ausdruck

"»er vorzüglichen Hochachtung und Er-
»weichest

Hochgeehrteste Herren,

Tvlothnrn, den 22. Febr. 1676

Ihr dienstbereitwilligster

P Ettflenilts,
Bischof von Basel.

heg gesamniteil deutschen
pwliopats, von Preuhen, Baiern,

^ "lltteillberg und Grohh. Buden,
i>ie hochwst. schiveizeri scheu Bischöfe

^ ÜNlius, von Wnsel und Wermillod,
in Henf.

Hochwürdigste Herren!
Hochverehrteste Mitbrüder!

H "uuger Theilnahme haben wir die

^
Ulchte,, von der schweren Trübsal und

hl ^ vernommen, von denen unsere

die ^ der Schweiz und insbesondere

^ ^vchw. H. H. Bischöfe zu Basel und

.üegenwärtig heimgesucht sind. Die

des Diözesanftände einiger Kantone

d»n
Wthnmg Basel und die Regierung

der' huben, die Grenzen und Pflichten

sch,". utsbewalt nicht achtend, die Ve-

Ach' katholischer und schiSmatischer

ichri
die Stelle göttlicher Vor-

d>e durch ihre Machtsprüche

vttì '
^à'ìvorbenen Rechte der Kirche zu

und die heiligsten Güter den

^u entziehen versucht. Sie

UM' Verachtung der Verfassung«-
Ae» Rechte der Kirche sich die Ent-

scheidnng über Glaubenslehren, kirchliche

Disciplin und Ernennung der Kirchen-

diener angemaßt, die Verbindung mit dem

Oberhaupte der Kirche zu hemmen und

die Kirche selbst in eine Staatsanstalt zu

verwandeln gesucht. Ja, die genannten

Regierungen haben sich nicht gesäumt, die

Hochw. H. H. Bischöfe von Basel und zu

Genf wider allcö göttliche und menschliche

Recht ihres Amtes und Einkommens zu

entheben und sogar über den Hochw. Hrn.
Bischof in Genf die Verbannung ans dem

Lande zu verfügen.

Wenn schon nach dem Worte des Apo-
stelö 1. Eor. 12, 26. — alle Glieder deS

Leibes der Kirche mitleiden, wenn ein

Glied leivet, dann mußte die jetzt gegen

unsere Hochw. Mitbrüder in der Schweiz

entbrannte Verfolgung um so mehr uns
in Mitleidenschaft und tiefe Betrübniß ver-

setzen, als auch schon in mehreren deutschen

Ländern die Kirche sich in ähnlichen Leiden

und Kämpfen für ihre Freiheit und Rechte

befindet. Ja, gegen die Kirche haben sich

in unserer Zeit fast überall ihre Feinde

im Bunde mit der Gewalt wie zu einem

Heerlager verbunden, um einen Vernich-

tnngSkampf gegen die Braut Jesu Christi

zu führe».

Die wahrhast apostolische Standhaftig-
keit aber, welche Ihr, Ehrwürdige Brüder,
den Gewaltthaten Eurer Widersacher ent-

gegengesetzt habt, hat uns mit Bewnn-

dernng erfüllt, nnS erfreut und gestärkt.

Wie eine Mauer habt Ihr Euch vor das

Haus Israel gestellt - Ezechicl, 16. 5 —
die Kirche Jesu Christi, ihre Freiheit und

ihre Rechte zu vertheidigen und die Pflich-
ten Eures oberhirtlichen Amtes treu zu

erfüllen. Durch Eure mnthige und opfer-

freudige Standhafligkeit seid Ihr für Engel
und Menschen ein Schauspiel geworden.

Der Kampf eiueS Bischofes für die

Freiheit der Kirche ist aber ein Kampf
der ganzen katholischen Kirche; Christus
selbst kämpfet und wird bekämpfet in ihm.

— 6 t. llz-prinn op. Vlll. ml mui-tzm. —
Darum hat auch der sichtbare Statt-

Halter Christi, unser heiliger Vater, der

selbst mitten in seiner Trübsal und schwe-

reu Bedrängniß sein höchstes Hirten- und

Wächteramt nimmer versäumt, Euch vor
aller Welt Zeugniß gegeben, die Unge-

rechtigkeit Eurer Feinde verurtheilt und

Euch in der Ausübung Eurer bischöflichen

Pflichten gestärkt, indem Er Euren Kampf

für die Existenz und Freiheit der Kirche

für einen Kampf der katholischen Welt

erklärte.

In gleicher Gesinnung und in voller

Uebereinstimmung mit Euch, hochwürdigste

Brüder, haben alle Bischöfe der Schweiz,

der rechtgläubige Klerus und daö kathol.

Volk laut ihre Stimme erhoben für die

Sache der Wahrheit und deö Rechts; ste

sind mit Euch bereit, lieber Allcö zu dul-

den, als den katholischen Glauben und die

Freiheit der Kirche zu verlieren, Menschen

mehr als Gott zu gehorchen. Mit ihnen

stehen auch wir, wie alle Oberhirten und

alle treuen Kinder der Kirche in der gan-

zen Welt, in diese», großen und rühm-

vollen Kampfe um die höchsten Güter auf

Eurer Seite, theuerste Brüder, wir mit

unserem Klerus und allen Gläubigen eng

verbunden, fest entschlossen, mit Gottes

Gnade eher jedes Opfer zu bringen, als

die Pflichten unseres Amteö zu übertreten.

Unser göttliches Oberhaupt, Jesus

Christus aber, der die Freiheit seiner

Kirche mehr liebt als allcö Andere, und

der unö verheißen hat, stets bei uns zu

sein, Er würd seine Kirche zum Siege,

zur Freiheit führen.

Darum flehen wir zu Ihm für Euch,

wie für uuS und verharren mit vollkom-

mener Hochachtung und brüderlicher Liebe

im Herrn.

(Folgen die Unterschriften.)

Woher und wohin?

oder die tiefern Gründe nnd Motive
der Diöjtsitnlionfercnj-Defchlüjfe.

(Schluß.)

1. Die sogenannte Diözesankonferenz

verwirft daö Dogma von der Jnfallibi-
lität deS Papstes alö obersten Lehrers in

Sachen deS Glauben« und der Sitten.

Das mag jede« Mitglied derselben als

Privatperson thun und sich damit

aus der Kirche ausschließen; wir rechten

darüber nicht mit ihnen. Allein sie nnd

die gleichgesinnten Regierungen ver bie -

ten, dieses Dogma zu verkünden; sie

wollen es aus der Schule nnd selbst an^
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der Religionslehre in Predigt und Kate-

chese ausschließen. Damit verlassen sie

nicht nur den Boden der katholischen
Kirche, sondern die gemeinsame christ-

liche Ueberzeugung, daß die Glaubens-

Wahrheit nicht Menschenwerk, sondern gött-

liche Osfenbarnng sei. Die christlichen
Parteien mögen unter sich über den Sinn

und die Tragweite der geoffenbarten Wahr-

heiten streiten, jedoch Alle wollen sich

grundsätzlich der christlichen Wahrheit

unterziehen. Wer aber eine geoffenbarte

Lehre zu verkünden verbietet,
der stellt sich ans den Boden des Hei-
denth um S und will eine unerträgliche

Tyrannei über die Gewissen üben.

2, Die Diözesankonferenz behauptet:

durch genanntes Dogma sei die Rcchtö-

stellung des Staates gegen der Kirche

wesentlich eine andere geworden. Sie nennt

eö eine staatsgefährliche Lehre; eine Lehre,

„welche den katholischen Staatsbürger im

Gewissen von der Pflicht des Gehorsams

gegen den Staat und seine Gesetze ent-

bindet," Dem gegenüber erklären der

Papst und die Bischöfe offen und feierlich,

daß daö neu ausgesprochene aber längst

schon in der Kirche geltende Dogma an

dem bisherigen Glauben nichts ändere,
die bestehenden rechtlichen Verhältnisse

zwischen Kirche und Staat, den Gehör-

sam deö christlichen Staatsbürgers gegen

die rechtmäßige Obrigkeit nicht im Min-
besten antaste und auch künftig nicht

antasten werde. Entweder spricht also die

Diözesankonferenz oder sprechen Papst und

Bischöfe die Unwahrheit, oder die Diö-

zesankonferenz und ihre Freunde wollen

eine Staatsordnung und Gesetze einführen,

die mit der bisherigen unveränderten

christkatholischen Ueberzeugung im Ge-

wissen wirklich unvereinbar sind, kurz: sie

bekennt sich zu dem Grundsatz der Staats-

allmacht, vor welcher eS keine natürlichen

und keine göttlichen Rechte mehr gibt.

Damit läugnet sie das Evangelium, wcl-

ches der Menschheit ihre Freiheit und ihre

Würde wieder gebracht hat und stellt sich

auf den Boden des heidnischen Staats-

absolutismuS,
3. Die Diözesankonferenz bestreitet die

Rechtmäßigkeit der Absetzung eines der

Kirche offen und amtlich widersprechenden

Pfarrers und betrachtet ihn und somit die

übrigen Diener der Kirche nur als Staats-
beamte. Daö ist wieder eine offene Ver-

läugnnng nicht nur deö katholischen, son-

dern deö christlichen Standpunktes,
Dagegen muß jeder protestantische Pfarrer,
der seine Würde als Lehrer der christlichen

Wahrheit aufrecht halte» will, eben so gut
protcstiren, als der katholische, der seine

Lehr-, Priester- und Hirtengewalt in der

Hauptsache nur von der Kirche durch den

rechtmäßigen Bischof erhält, wenn er auch

in accideutellen Dingen den gerechte», ge-

schichtlich hergebrachten Vorschlägen, Wün-
scheu und Weisungen der Gemeinde- und

Staatsbehörden Rechnung zu tragen hat.
4. Während sie die durchaus begründete

AmtScntsetzung eines renitenten Priesters

bestreitet, maßt sie sich die AmtSentsetzung
eineö Bischofs an. Das ist schon vom

Standpunkt des StaatSrechtS ei» frecher

GewaltSschritt. Hat der Bischof sich in

seiner geistlichen Amtsführung ver-

fehlt, so ist sein Richter der Papst und

vor diesem sind die Klagen anzubringen;
hat er die Gesetze des Sta ates
übertreten, so sind Gerichte da, welche
dies zu untersuchen und zu entscheiden

haben. Auf beide beruft sich der Bischof
in seiner Protestation und fordert seine

Ankläger auf, ihn da zu belangen. Statt
dessen nimmt sich eine einfache Kommisston,
die durchaus keine vertragsmäßige, feste,

mit bestimmten Befugnissen ausgerüstete

Behörde ist, die nur ein Mandat zu

einzelnen, vorübergehenden Akten hat, am

allerwenigsten richterliche Entscheidungen

fassen kann, sie nimmt sich heraus, einen

Bischof ungehört zu verurtheilen und ab-

zusetzen! Ganz unerhört ist dieser Gewalt-
schritt vom Standpunkt des kirchlichen

Rechtes, Schon oft sind Bischöfe das

Opfer von Gewaltsschritten geworden;
einen Bischof seiner kirchliche u Amts-

gewalt zu entkleiden, daS fiel noch keiner

weltlichen Macht ein, WaS diese nicht

gibt, kann sie nicht nehmen. Der Bor-
wand: Bischof Lachat wäre nicht gewählt

worden, wenn man ihn besser gekannt

hätte, und jetzt sei er keine genehme Per-
son mehr, ist doch gar zu läppisch, und

würde die bischöfliche Gewalt von einem

Monat, von einer Woche ans die andere

in Frage stellen. Der eigentliche Grund

ist Wieder der ßleiche: Den Männern »er

Konferenz ist der Bischof nicht der Na

blger der Apostel, sondern ein Staat -

beamter, abhängig von ihrer Willkür, ew

Knecht, den man von heute aus mmgg

entlassen kann, kurz : die »ude krude Aus

fassung der heidnischen Staatöallmacht-

5. Wie der Herr, so der Diener. Dem

D o m s e n at wird die entwürdige»

Zumuthuug gemacht, einen BiSthninsver

Weser aufzustellen. Als er sie mit guì"

sicher und ruhiger Motivirnng znrückweis,

wird ihm (Konferenzsitzung vom

15, Febr.) erwiedert: Die Konferenz
werde

nun selbst einen Bisthumsverweser
er

nennen, und die Frage über die F^
dauer des Domkapitels werde als eine offene

betrachtet, — Dem P f a r r kle r » « be>

betreffenden Kantone wird kund und Z"

wissen gethan, daß er mit dem „gewesene"

Bischof keinen amtlichen Verkehr

halten dürfe, beziehungsweise im sieber

tretungöfall Strafe zu gewärtigen ha ^

Das heißt mit andern Worten: ^
Domsenat und der PfarrkleruS sollen st

zu niedrigen Werkzeugen einer unrechsiuhe"

Gewalt hergeben, ihr Gewissen und

Ueberzeugung verläugnen und sich tw"

katholischen Kirche mit einem selbst'»^

dorischen Schnitte lostrennen. Wir sehe"

hier ab von der empörenden Verletzung

der Bundes- und der meisten Kantona

Verfassungen; wir fassen wieder nur dw

Läugnnng des hohern Charakters

Kirche und der priesterlichen Amtsgewa

auf. Diese erlischt in dem Augend" ^
wo sich der Priester von dem rechtmäßige

Bischof trennt, Von ihm losgerissen,
'

er nicht mehr Lehrer, Priester, Seelsorger»

denn diese Befugniß ertheilt ihm ^
Bischof, Mit dieser Verordnung h" ^

die fraglichen Regierungen den Todeöst^

auf daS kirchliche Leben des balhasistie

Klerus und des Volkes geführt.
"

kann nur der Geist, der sich wider Chris"

erhebt, rathen, beschließen und ansfisist^

6. In der Konferenzsitzung M-'M

und l5, Februar legt") R.-R, Keller

Entwurf eines neuen Bisthumövertrag^
in seinen Grundzügen vor; „derselbe

^
zweckt die Errichtung eines von ^
b e t r e f f e n d e n K a n t o u en alle! »

Nach der Angabe der N. Zurch-r- ° ^
(Nr. 86.)
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Mitwirkung von Nom, zu er-
H t e n d e n N a t i o u o l b i ö t h u m S

demokratischem Grundlage, unter Auö-
sidling des staatlichen und (des) kirch-

scheu Gebietes und selbstverständlicher
"hning der Rechte des Staates gegen
l! e n d w e l ch e kirchliche Uebergriffe,"
Hier ist das Wort ausgesprochen,

°ched mau schon lange flüsterte und
wartete, von dein Manne, der vor kei-

^ Mittel zurücktritt und keine Rücksicht

^t. Noch ist es nur Wort und Ent-
'^f, aber der Geist ist da, welcher cö

^chsührt, menn er kann, und dann ist
"'î der Trennung von Rom die Trennung

der Kirche und folgerichtig von Christus

â^îaude gebracht, (Vergleiche die Naive-

^ eines Bundeökorrefp. auö dem Aargau,
' 23 u»d entsprechende Aeußerungen

^"rcher-Ztg,)
^eun das katholische Volk, zunächst in

Diözese Basel, dieses Machwerk an-

^ìnint, so ist ^ seines Glaubens unwür-

^ "ud unwürdig der Freiheit seiner
àr> Wenn das protestantische Schwei-

àî^vlk
sotch' ^t^en Gewissenszwang und

Verletzung der heiligsten Meuschenrechte
' îôt und durchführen hilst, so ist es von

^istus i„ch seinem Evangelium abge-
î», abgefallen von den Ideen, auf welche

Zxjt st^tz ist: Volksmündigkeit,
.^vissenssreiheit, Achtung vor der reli-

Ueberzeugung. Beide, Katholiken
^ Protestanten, sind dann reif sür die

^chtschaft unter dem Staatöabsolulis-
und das ist die landcöver-

^î^erischo Tendenz dieses unseligen
^ibenö,*)

Klerus von der „alten schule"
der moderne Ultramonta-

nismns.

derx^ Munde besonnener Btänner,

y,,
" ^'lunerungen bis in die Zwanziger-

^liii^ì^ ^llcr-Jahre zurückreicht, vernimmt
en>«! ^'weilen bei vertraulichem Gedanken-

susche Aeußerung: es lasse sich

ten des katholischen KleruS in der neuern

Zeit vielfach ein anderes geworden sei als

früher, und zwar sowohl in der Vcrwal-
tun g deS kirchlichen Lehr am-
teS (Predigt n, s, w,) als in den Ne-

latio nen mit der Sta ats ge -

w a l t, und die milde, friedsame, würde-

volle Praxis der „alten Schule" dürfte
der neuern vorzuziehen sein.

DaS Alter, die Erfahrung und die

ächte Religiosität der Männer, welche zu

diesem Satze — so oder anders formn-

lirt — sich bekennen, legen unS die

Pflicht nahe, ihn gründlich und vornr-
theilSlos zu prüfen. Ich habe mich die-

scr Pflicht unterzogen, und spreche das

Resultat meiner dießfalsigen Prüfung nn-

umwunden dahin ans: Die alten
Herren haben recht, vollkommen
recht!

In Predigt und Katechese wurden frü-
her die sog, llnterschcidungslehren (zwi-
scheu Katholiken und Protestanten) wem-

ger betont, als dieß heutzutage der Fall
ist; die weite Kluft, den großen und un-

leugbarcu Unterschied, welcher dogmatisch

zwischen den verschiedenen Konfessionen

besteht, hob man weniger stark hervor

als jetzt, und bewegte sich lieber in der

Erörterung jener großen Fundamental-

Wahrheiten der Religion, welche allen

Christglänbigen gemeinsam sind. Auch

gewisse Schlußfolgerungen, die sich mit
logischer Nothwendigkeit auö diesen Wahr-
heilen ergeben, besprach man weniger

scharf, und überließ es vielfach der In-
gend wie den Erwachsenen, selbe in eige-

ner Geistcöthätigkeit sich klar zu machen.

Offenbar gewährte diese Methode grpße

Vortheile. Die Grundwahrheiten traten

in ihrem ungetrübten Glänze nnv in

ihrer ganzen Erhabenheit vor die Seele

deS Zuhörers; der Geist evangelischer

Milde fand seine Nahrung; die dem

Menschen angcborue Neigung und un-

heimliche Kraft des Widerspruchs ward

weniger herausgefordert; der religiöse

Zweifel, der sich besonders gegen Detail-

fragen und den Menschen unmittelbar be-

rührende Schlußfolgerungen erhebt, fand

geringeren Spielraum, uud die friedlichen

Beziehungen blieben gewahrt.

Nun aber stellt sich unS die entschei-

deude Hauptfrage zur Beantwortung vor:

Wie kam e S, daß der katholische Kle-
ras sich entschloß, diese unleugbaren Vor-
theile mehr oder weniger preiszugeben,

und einer Unterrichtsmethode sich zuwandte,

welche einerseits die Difserenzpunktc und

sog, Controverölehren lauter betonte als

bisher, und anderseits auch die Schluß-

folgernngen auö den großen Heilswahr-

Heiken deS Christenthums in Predigt und

Katechese schärfer und detaillirter vorführte

und begründete?

Zwei Thatsachen müssen wohl in'S Auge

gefaßt werden.

Erstens daS gewaltsame Hereindringen

der Freigeisterei in die untern Volköschich-

ten. Das Gift deS englischen Deismus,
des französischen VvltairianiSmns uud deS

deutschen JllnminatenthumS, früher mehr

nur in den Adern eines korrupten Theiles

der Standes- oder Geistes - Aristokratie

pulsirend, begann auch daS eigentliche

Volk zu infiziren. Die Vermittler der

Infektion waren herrschsüchtige Demagogen,

steckengebliebene Studenten, hochfahrend^

Schulmeister, bis hinauf zu den Literaten

à In Zschokke. Wohlweislich griffen diese

Männer nicht direkt in's Heiligthum des

Volkes, in die Grundwahrheiten des Chri-
stcnthums ein. WaS sie zunächst mit
den Säuren der Zweifelsucht und deS

Spottes zersetzten, das waren mehr nur
die Schlußfolgerungen auö jenen Grund-

dvgmen, die sog. „Aenßerlichkeiten" der

katholischen Religion, besondere AndachtS-

Übungen, wohl auch den überuatür-
lichen E h a r a k t e r der priesterlichcn

Wirksamkeit, die Rechte und Befugnisse

der Kirche und dergl, Dabei heuchelten

sie tiefste Ehrfurcht vor den „hehren

Grundlagen der EhristuSreligion," vor
dem Wesen des „ächten, geläuterten Ka-

tholiziömus," und wollten nur daS „Bei-
werk nach den Bedürfnissen deS Fortschrit-

tes beschneiden." — Bekanntlich aber

kann mau den Baum nicht nur an seiner

Wurzel, sondern auch an seinen AuSästun-

gen tödtlich verwunden! So zwangen
diese Angriffe den KleruS,
wollte er seiner heiligen Ver-
p flicht u n g nicht u u t r e n w er -

den, zu einer andern, gerade
die angegriffenen Punkte ein-

läßlich besprechenden und euer-

gisch schützenden P red i gt weise.
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Zweitens steht fest, daß seit den ersten

Dezennien dieses Jahrhunderts (Reforma-

tionsfest) gerade von Seite der protesta»-

tischen Geistlichkeit — und wir sind weit

entfernt, ihr hieraus einen Verwarf zu

âchen — die Unterscheidnngölehren schär-

fer betont wurden als früher; ja daß sie

vielfach geradezu aggressiv gegen die ka-

tholische Kirche auftraten. Von der be-

zügl. Predigtliteratnr absehend, verweisen

wir nur auf die nrasseuhaft selbst in ganz

katholische Kreise hineinkolportirten Trak-

tätchen der Bibel- und Missionsgesellschaf-

ten. Die Thatsache, daß der erste Schritt
zur Schärfung des Bewußtseins konfessio-

neller Trennung vom Protestantismus ge-

thau wurde, ist so unleugbar, daß selbst

Du. Döllinger in der dänischen Stände-

kammer *) (Niai 1846) sie ununrwun-

den konstatircn, und an der Hand positi-

ver Konsistorialerlasse nachweisen konnte,

ohne auch nur den leisesten Widerspruch

erfahren zu müssen. — So s a h sich

der katholische KlernS auch in
dieser Beziehung gezwungen,
eine F r o n t v e r ä n d e r u n g vor-
zunehmen und eine Taktik zu

befolgen, die man vielleicht
im Interesse des Friedens un-

ter der christlichen B e v ö l k e-

rung eines und desselben Va-

terlandes bedauern, keines-

Wegs aber dem katholischen
Kl e r u S zur Last legen kann.

Uebergehend zur Haltung der katholi-

scheu Geistlichkeit in ihren Relativ-

neu zur Staalsgewalt, muß zugegeben

werden, daß sich die „alte Schule" durch

eine traditionelle Ehrerbietigkeit in Wort

und That gegen die bestehende Obrigkeit

auszeichnete, welche man heutzutage beim

Klerus vielfach zu vermissen klagt.

Allein auch hier wolle man zwei be-

dentungsvolle Thatsachen nicht übersehen!

Wie hat die „liberale" Theorie den

christlichen Begriff von der

Obrigkeit abgeschwächt, ja verstrich-

tigt! Die Obrigkeit will schlechterdings

Die erwähnte Rede Döllingers ist auch

insofern höchst bemerkenswerth, als er darin

den Beweis leistet: die Echärfnng des konfes-

sionellen Bewußtseins falle durchaus nicht
den Jesuiten zur Last.

nicht mehr von „GottcS Gnaden," nicht
mehr eine Macht von Oben, sondern le-

diglich und ausschließlich nur mehr das

Werkzeug zur Ausführung des jeweiligen

„Volkswillens" sein. Die Regierungen
selbst haben sich hiedurch, so viel an ihnen

lag, jener ehrwürdigen und ehrfnrchtgebie-
tender, Auktorität entkleidet, welche die

christliche Lehre ihnen zuerkannt. Denn

mnMus popuii, so hoch jeder ächte Re-

publikaner sie anschlägt, vermag nie und
nimmer die göttliche Auktorität zu ersetzen!

Betrachten wir sodann die P e r sö n-

lichkeiten, welche in neuester Zeit
die Träger der obrigkeitlichen Gewalt ge-
worden, so werden wir — ohne einzelnen

ausgezeichneten Staatsmännern ungerecht

zu werden, — doch eingestehen müssen,

daß sich auch in dieser Beziehung vieles

im schlimmsten Sinne geändert hat.
Welche Erbärmlichkeit in den Grundsätzen,
welch' gänzlicher Mangel jener antiken Ur-
banität, die sich schlechterdings durch einige

angelernte Höflichkeilsformel» nicht ersetzen

läßt, welch' knabenhafte Frivolität sogar
in Haltung und Kleidung bei vielen die-

ser modernen Staatögewaltigen!
Angesichts dieser Thatsachen darf man

eö, ohne ungerecht zu sein, dem Klerus
nicht zum Verbrechen anrechne», wenn
auch seine Sprache, gegenüber der Staats-
behörde, etwas von jener naiven Ehrer-
bietigkeit, welche der „alten Schule" eigen-

thümlich war, eingebüßt zu haben scheint.
Wer sich selbst, seine eigene Person, und
die Auktorität, welche er repräsentirt, nicht
ehrt, wie darf er Ehrfurcht von den An-
deru verlangen? —

Nun aber glaube ich behaupten zu
dürfen: Der „Ultramontanismus," wel-
chen man dem Klerus der „jungen Schule"
vorwirft, und über dessen Einschmngge-
lung in die katholische Kirche man so

laute Klage erhebt, ist, genau besehen,

nichts anders, als jene gecin-
der te, markirtere Predigt-
weise u ird d a S, auch der Form
nach frischere, republikanische
Auftreten gegnüber der Staats-
behörde. Was man sonst noch nnter
modernen Ultramontanismus zu verstehen

beliebt, ist so alt als die Kirche und
von ihr unzertrennbar.

Hienach ist die Frage, wer den Klerus

der alten Schule in die Neue, wer e

Ultramontanismus in die katholische Kirche

hinübergeführt habe, eine gelöste. ^
uns das vorn frivolen Nationalismus

noch verschonte Volk, gebt nnö die tole-

ranten, gerechtigkeitöliebenden,
ernste

Protestanten, gebt uns die Obrigkeit im

christlichen Sinne dieses Wortes, gebt uu

die würdevollen Staatsmänner einer fun

Hern Periode wieder — — und wir keh^

ren mit Freude zur „alten Schule" Z"'

rück!

Ein Geistlicher von der

„alten Schule."

Zur Orientirung im Genfer Bis'

thumsstreit.
(Zweiter Artikel.)

Durch die Exilirung des Hochwst-

Mermillod ist die Bisthumsfrage i»

in ein Stadium getreten, daS jeden sästuu

zerischen Katholiken auffordert, der Sè
läge in Genf seine volle Aufmerksam u

zu widmen. Wir werden daher nächste

einige Erläuterungen der kirchliche"

hältnisse Genfs mittheilen. Vorerst mdlst"

folgende Notizen im Anschlüsse a»
d>e

Auseinandersetzungen in Nr. 3 der Ku'

chenzeitung zur Aufklärung der Rechts

frage dienen.

1. Auö der Geschichte des BisthuM

ergibt sich, daß Genf nie bloße
T i t n l a r b i s t h n m war, sondern

die Bischöfe von Genf auch nach der
^ e

formation stets über einen großen THU

der alten Diözese ihre Jurisdiktion an

übten. Man kann daher von ke^

n e r E r richt n n g eines n e u e n Bl
t h u m S im Kt. Genf reden, wohl aber

von einer Verlegung des Bischofsst^,'

Zur Zeit der Reformation mußten steh ^
Bischöfe von Genf flüchten und nahm^

von nun an ihren Sitz in Annech ^
Herzogthum Savohen. Da residirte

Sales'

Bis-
kanntlich auch der hl. Franz von

Annech gehörte von alterSher zum

thum Genf, ebenso eine große Anzahl

derer Gemeinden in Savohen, die

katholischen Glauben treu geblieben wM'^,

oder durch den hl. Franz von Sales ^
Kirche zurückgeführt wurden. Bischvf

seph Maria Paget resignirte I3b>^

(Siehe Beiblätter.)
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^ Bisthum. Von da an wurde daö-

^
^ Von dein Bischöfe von Chambery

^>VaIte^ >819 kam der schweizerische

îj
^ des BiSthunis unter die Jurisdik-

^ des Bischofs von Lausanne, der nun
ìschvf von Genf war und hieß, Annecy

^de I8ZZ eigenes Biöthnm, Bei
^

Trennung der Genfer Katholiken vom

^hlschen BisthnmSverbande hatte sich
^ ^ Stuhl, wie schon oft erwähnt

^'de, spotte Biaßnahmen vorbehalten
ì die Verträge von Wien und Turin

^ >h,» solche» Vorbehalt zugestanden.
'^>1 kvnnnt noch, daß seit 1413 dem
' Stuhl die Ernennung der Bischöfe

h
^ ^ênf zusteht. Hieraus ersieht man,

^ der hl. Stuhl noch viel w ichtigere

à âungen Z" treffen berechtigt wäre,
îr wirklich getroffen hat.
' Was vie Ve r a nlaßu n g d e S

^^ites betrifft, so kann die
.>>ld

keineswegs dem hl. Stuhl oder

Hvchwst. Bischof Mermillvd zuge-

^''eben werden. Seit 1847 besteht in
ein Generalvikariat und seit 1864
Ms^^ Mermillod den Titel eines

von Hebron. Beides hatte die

geschehen lassen und vernüufti-

^ à»ch nichts dagegen

senden. Desien ungeachtet gebrauchte

H
Staatsrath diese Ernennungen als

^waud seines neuesten Vorgehens. Daö

li^üewicht legte er ans die a n g e b-

^ > wli ch e E r n e n n u n g Mons,

^.^^ìllods z » », Bischof v o n G e n f.

^
ì lassen hierüber die Broschüre

î"gt^ ^ ^^uution vtv. > reden. Sie

Vis/ 'âons. Mermillvd war damals

ìvesx
^ìlchvf von Genf, er ist eS nie ge-

!'"d ist es auch zur Stunde nicht,

îiidr
^""ku keinen bessern Beweis an-

ìwm' Umstand, daß Mons.

Äiku "^ ì» der Versammlung der schweiz.

d-uö" St. Moritz, den 22. Sept.,

silh^î^ Bischof von Lausanne und Genf

ihìit
ì'^d derselbe erst einen Monat

Fii/ das BiSthnm Genf verzichtete.

Katholiken und alle, welche die

^iu/ì'à unserer Kirche kennen, kann es

Ux»
^kime Ernennung eines Bischofs

^ile Bischöfe, selbst die Bischöfe

in purl. werden vom Papste im öffent-

lichen Konsistorium proklamirt. Nach

dieser beständigen Uebung wurde Mons.

Mermillod 1864 zur Würde eincS Bi-
schofö von Hebron erhoben. Seitdem ist

sei» Name in keinem Konsistorium genant

worden, außer in der jüngsten Allokutivn

vom 28. Dezbr. 1872, worin die Ve-

drücknng der Kirche im Kt. Genf beklagt,

Mons. Mermillod aber mit dem Titel
eineS Bischof von Hebron genannt wird.

„Ein anderer Beweis: In den lilnr-
gischen Gebeten, welche jeden Tag i» der

hl. Messe für den Diözesanbischof verrichtet

werden, nannte der Priester bis zu der

von ihm dem vom Papste eingereichten

Resignation, keinen andern Namen, als

den des Mons. Marilley. Seit dein 28.

Okt. wurde sein Name nicht mehr ausge-

sprechen, dafür aber auch kein anderer

eingeschaltet.

„Gewiß, eö fanden nur Abgrenzungen

rein kirchlicher Befugnisse statt, um

die Erledigung der Geschäfte zu erleichtern.

Diese Bestimmungen konnten zwischen dem

Papste, dem Bischöfe von Lausanne und

seinem HilfSbischofe als innere Amtssache

ohne Publikation bleiben. Da in der be-

zügliche» Stellung der beiden Bischöfe

gegenüber dem Staate keine Aenderung

eingetreten war, so lag jedenfalls, kein

Grund vor, dem Publikum oder dem

Staatörathe von Genf Kenniniß zu geben."

8. Die Erne n n u n g eiueö a po -

st oIi s ch en VikarS für daö BiSthnm
Gens war unter obwaltenden Um-
ständen ein durchaus berechtigter
und nothwendiger Akt. Durch
die Resignation deö Bischofs Marilley
wurde das BiSthnm Genf erledigt. Nach

kanonischem Rechte erloschen hiedurch die

Vollmachten, welche sein Gencralvikar und

Hilföbischof in Genf hatte. Weit entfernt,

daß, wie ein Korresp. des „Vaterland"

meint, die bischöfl. Gewalt beim Todeö-

fall oder Resignation deS Bischofs auf

seinen Generalvikar übergeht, erlöschen

vielmehr sogar die übertragenen Voll-
machten. Für daö erledigte BiSthnm

mußte gesorgt werden. Die Negierung

schlug alle Unterhandlungen anö. Daher

blieb kein anderer Weg, als die proviso-

rische Maßregel der Ernennung eines apo-

stolischen VikarS übrig. Da kein Dom-

kapitel vorhanden ist, war auch kein Ka-

pitelsvikar möglich. Die Ernennung eineö

apost. VikarS ist als provisorische Maß-
regel in der Schweiz auch nicht ohne

Beispiel. Bei der Abtrennung der schweiz.

Kautone vom BiSthnm Konstanz wurde

Propst Göldlin zum apostol. Vikar er-

nannt. Etwas ganz Aehnliches, wie in

Genf, geschah 1886 in St. Gallen. Das
DoppelbiSthum Chur-St. Gallen war nicht

mehr aufrecht zu erhalten. Der Errichtung
eineS getrennten BiöthnmS in St. Gallen

standen ebenfalls »och Schwierigkeiten ent-

gegen. Deßhalb ernannte der hl. Stuhl
den Pfarrer Mirer in Sargaus zum

apostol. Vikar. Ob zu diesem Zweck

Anno 1816 und Anno 1886 Unterhand-

lungen mit den staatlichen Behörden ge-

pflogen wurden, oder ob der hl. Stuhl
von sich auö diese apostol. Vikare
ernannt habe, daö werden wir nächstens

aktenmäßig erörtern, für heute nur die

Bemerkung, daß der schweizerische
Bunde S rat h durch Studium dieser

Akten und Präzedenzen sich seine Blamage

in Genf hätte ersparen können.

Wochenbericht.

Aisthum Aaset.

Solothurn. Die katholische Kirchge-

meinde von Ölten hat am 23. Febr.

ihren würdigen Pfarrer Bläst mit 284

gegen 8l) Stimmen seines Amtes entsetzt.

Der schließliche Entscheid steht nun bei

der Regierung, läßt sich aber zum Vor-

auö erwarten. Weder die großen, viel-

jährigen Verdienste deö ausgezeichneten

Mannes, noch die Bittschrift von circa

449 Frauen und Töchtern, noch der selbst

in Genf respektirte Rechtsgrund, daß Hr.
Bläst auf Lebenszeit angestellt war
und kein Gesetz rückwirkend gemacht wer-

den kann, hatten den Beschluß zu verhin-

der» vermocht. Er ist die Folge höchst

unglücklicher Verumständnngen, namentlich

von einseitigen und irrigen Anschauungen,
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die dort schon längst herrschten, früher
leider nicht mit ebenbürtiger oder überle-

gener Kraft bekämpft wurden und jetzt in

Dünkel und Einbildung gegen reifere Ein-

ficht sich zur Wehre setzen. Die Wirkun-

gen dieses unglückseligen Schrittes werden

um so bedauerlicher sein, wenn, wie ver-

lautet, der abgefallene Priester Ed. Herzog

auf die Stadtpfarre von Ölten berufen

werden sollte. Uebrigens prophezeien wir

ihm nach kurzer Zeit das gleiche Schicksal.

Den 7 V Priestern, welche die Adresse

von Fulenbach (siehe Nr. 9 der Kirchen-

zeitung) unterzeichnet hatten, ist folgender

Beschluß des Regierungsrathes zugestellt

worden:
ES wird beschlossen:

1) Es seien sämmtliche Geistliche, die

pfarramtliche Verrichtungen versehen oder

vom Staate besoldete Stellen bekleiden,

und die das Schreiben der katholischen

Geistlichkeit des KantonS Solvthurn an

den Negierungsrath d. d. FulenbaH, den

18. Febr. 1873 unterzeichnet haben, nach

s) 9 des Gesetzes, betreffend Verantwort-

lichkeit der Beamten und Angestellten des

' Staates vom 24. Dez. 1870 wegen die-

ser Unterzeichnung zur Verantwortung zu

ziehen.

2) Ferner haben dieselben Erklärung

abzugeben, ob sie das dießzährige Fasten-

mandat sammt der bischöflichen Begrün-

dung verlesen haben; im bejahenden Falle

haben sie sich ebenfalls nach § 10 des

genannten Gesetzes während der gleichen

Frist zu verantworten.

Es wird denselben nach Z 10 deö glei-

chen Gesetzes ein Termin von 8 Tagen

zur Anbringung ihrer Rechtfertigung beim

Regierungörathe gestellt.

Wir zweifeln nicht: die Antwort darauf

wird eben so einmüthig, eben so loyal,

ruhig und entschieden ausfallen, als die

.Zuschrift an die Titl. Regierung. Das

klebrige walte Gott.

>-< Am 26. v. M. wurde das Solo-

thurnervolk von der Nachricht überrascht,

daß der Regierungsrath zur Aufrechthal-

tung der Ruhe und Ordnung im Kanton,

die durch daö aufrührerische
Schreiben des größten Thei-
les der Geistlichkeit gefährdet
sei, zwei Bataillone und eine Schützen-

kompagnie aus's Piket gestellt habe, und

dem schweizerischen BundcSrath von die-

sein Beschlusse Mittheilung machen werde.

»-> Vom 27. Heute schloß sich das

Grab über einen der würdigsten und ge-

lehrtesten Priester unseres KantonS, ja,

unsere« schweizerischen Vaterlandes. Der
hochw. Herr Domherr Petrus Hänggi
wurde unter zahlreichem Geleite in der

Klosterkirche von St. Josef bestattet. Nä-
heres über den Verewigten später. J h tn

ist nun wohl. Nach vielen Widerwärtig-
leiten und langer Zurücksetzung fand er

am späten Lebensabend die wohlverdiente

Ruhe und Auszeichnung, und konnte in
einem Augenblicke sterben, wo der Tod
eine Erlösung ist.

?-i Einer der angesehensten und er-

fahrensten Geistlichen der Innern Schweiz

schreibt in einem Privatbrief: „Gottlob!
daß das kathol. Volk mehr und mehr er-

wacht! Gibt eö auch noch schwere Kämpfe,
so hoffe ich doch, daß sich Gott erbarmen

werde und daß die frechen Gewaltakte der

Kircheufeiude gegen deren Willen am Ende

der Kirche zu gute kommen. Wer hätte
je gedacht", baß Keller und Comp. noch

den Kanton Solothurn für die Sache der

Kirche retten helfen? Und doch ist Aussicht
vorhanden, daß dieß geschehen werde.

Laßt uns recht inständig beten! Die
Entschiedenheit, mit welcher die Geistlich-
keit Solothurns sich auöspricht, ist wahr-
haft erhebend und ein Volk, daö einen

solchen Klerus hat, kann unmöglich auf
längere Zeit ein Spielball der Verführer
bleiben.

Wisthtttn St. Hallen.

St. Gallen. Gern würden wir jetzt

schon über das ausgezeichnete Schreiben
Sr. Gn. des Bischofes von St. Gallen
an die Pfarrgemeinde von Schännis, vom
5. Febr., und über dessen treffliches Fasten-

mandat: „Die Lehre und der Lehrstuhl

Petri", Bericht erstatten; allein der Raum
fehlt für jetzt. Nur eines sei beigesetzt:

Der Regierungsrath von St. Gallen hat
die Mittheilung dieses Fastenmandates be-

nutzt, um seine Stellung gegen das „neue"
Dogma auszusprechen. Er erklärt, daß

es ihm ferne liege, sich in die innern,
rein kirchlichen Augelegen-
heiten und Glaubenslehren
einer anerkannten Neligionögenossenschaft

einzumischen; aber eben so ferne liege e

ihm, irgendwelche den Rechten des Staate

und seiner Bürger zuwiderlaufende,

z w a ng s r e ch t l ich e Anerkennung

oder Gewährleistung Z « über-

nehmen. Dieser Gedanke wird dann

näher entwickelt. Das ist's, was man von

der Regierung eines paritätischen

verlangen darf. Wir müssen diesen
e

schluß als einen weisen und staatSmänM

scheu achten, obgleich wir von andern ^»
sichten über die Tragweite des

Dogma'S ausgehen. Wenn darauö
e

fahr kömmt, dann setze man sich A"

Wehre; sie wird aber nicht kommen-

- (Brs.) In der Diözese St. M'-

len haben die freisinnigen Katholiken (I

nennen sich hier die anderwärts altka Y

lisch geheißenen) erst eine Enmugensch»

zu verzeichnen. In Wallenstadt haben!

mit 237 gegen 70 Stimmen gesiegt, "

Schännis sind sie mit 164 gegen

abgewiesen worden. In zwei bis ^
andern Gemeinden schweben sie noch

sehen Furcht und Hoffnung. Die Abstb»

mung in Schännis hat sie sehr ernücM' '

In der Hauptstadt haben schon zwei im

fentliche Versammlungen stattgefunden
»»

ter Theilnahme von Angehörigen n ^
möglichen Bekenntnisse, ohne daß » e

praktische Ziele und Erfolge bisher etw^

ruchbar geworden wäre. Der „F^u
nige," daö Organ dieser Antiinfallibilisie ^

wird von der übrigen Presse ziemlich ^
norirt. Die Regierung hat das In"
mandat des Hochwürdigsten Bischof, ^
ches die Lehre und den Lehrstuhl 1"

behandelt, nur unter Vorbehalt ^ M
lichen Rechte Passiren, aber im»w^
passtren lassen. Diese Schlußnahnw

Regierung dürfte als ihrer bishe^^
Haltung angemessen nach keiner ^hin Aufsehen machen, obschon '»""

^llll
derselben das Schicksal des hiesige» ^
katholizismuS Heranslesen kann.

nicht mit ihm gemeinsame Sache

und geht über den Streit weg '»'^^>
papiernen Vorbehalte. In St. "

wird man vermuthlich durch fremde

pheten klug werden, und statt den ^

^
vaganzen der Baseler Diözesanstän

e

wohlberechneten Bismarkischen Gesetze ^
Muster nehmen, und die ErzielM ^
Klerus, den Kanzelmißbrauch »»
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^ tische Dinge zum Gegenstände seiner
ì>, rksa>nke>t machen. Zwischen diesen
mien und ihrer Verwirklichung liegen

."gens noch die Biaiwahle» und viel-
auch Unvorhergesehenes.

Nisthuin Lausanne.

i>ie^°^' i" Genf hat

Jak
^î"ìwng von Waadt beschlossen, die

^ ^

"Gehalte der k a t h o l is ch en P f ar-
" successive aufzubessern. Das
'glied des Staatsrathö, welches diese
l ußnahnie den katholischen Pfarrern
^Zeigen hatte, sagte: „Seien Sie ver-

'
daß wir Waadtländer in Bezie-

^l> aus die katholischen Priester nie-
>als Aarganer oder Genfer sein werden."

H.
die Gehalte der evangelischen

d>ab
sullen aufgebessert nnd so

^
^ Toleranz und Parität im Waadt-
geübt werden.

Wisthum Henf.

Landesverweisung des Msgr.
îj^"îillod macht im In- nnd Ausland

>,j.
"ssehen, wie eö die Kirchenstürmer

Fx,.
""Ausgesehen. Seit der Bischof in

ist das katholische Genf in Ferner.Pst

^^briefe melden uns, daß alle Tage

b>»Ud/"^ '""ss°'ch"ft S" ihrem Bischof
Genfer

^
"n, um ihm ihre Sympathie zu be

à"' Selbst Protestanten nnd solche,

^ s^it Jahren den Prälaten scheel

i»
?' ^ilcn sich seht, ihre Mißbilli-

g über die bundeö- und staatsräthliche
"lsthat anSzusprechen. Am letzten

»!>ch

°»Ntc>
S strömten 3 — Genfer

gelten daselbst eine Volks-

halt """lung, mehrere Reden wurden ge-

l>er Bischof ertheilte seinen —

An
Bindern den Segen.

»à "Kirchen des Kantons haben Traner

h
â"t>en. Es rvird selbst an Sonntagen
feierlichem Gottesdienst mehr stattfin-

sìillê ^""ern am Vormittag nur eine

lie gelesen und am Nachmittag

üluf
"s^r oder das Miserere gebetet,

ihìe Lande wollten einige Pfarreien

ihe»
Archen schwarz ausschlagen, als Zei-

^ Landestrauer.

Ausland treffen von allen

!i„. ^iileidS-Telegramme und Adressen

^ Erzbischof von Paris verlangt,
ischos Mermillod zu ihm komme,

viele andere Bischöfe streiten sich um sei-

neu Besuch. Es ist uns unmöglich, alle

diese Kundgebungen hier zu melden, aber

wir können nicht umhin, zu berichten,

was der hl. Vater Papst Pins IX. gc-

thau.

Schon auf die erste Kunde am 19.

v. M. liest derselbe durch Kardinal An-

tonelli »ach Ferner telegraphiren:

„Die Nachricht Jhreö Erilö hat den

„hl. Vater mit Schmerz erfüllt. Er
„fleht zu Gott, daß er Ihnen und den

„Katholiken Genfs seinen mächtigen Schutz

„gewähre nnd sendet Ihnen anS ganzem

„Herzen seinen Segen."
Sodann sandte der hl. Vater eine»

Abgeordneten nach Ferner mit einem

Brief, welchen Papst Pins IX. von An-

fang bis zu Ende ganz eigenhändig ge-

schrieben und welcher in italienischem On-
ginal folgendermaßen lautet:

Mo II"'" Ki'àlio in ll. K.

Lorivo la prssoà nollo Onmmumr
eli Lössn^osiinn o »mmiro il vottors
clollo Konti okö in poolw lineo oi n«I

il ristrstto clà sun vitn, oflo nn
tossuto «li tribàmnnî o eli Wlo nttivo
per pnrto clsl Lnnto Xpostolo s «li

oontorto v lnvori slrnoiVinnri por
pnrtö «li vio. blooo dullcfuo I'osömpio
nvnnti li oooln ein vvi stosso imitnto
uol iiNAlioi' modo posLidilo. vio assist»

sompro voi, Von. Krntollo, I'intioro
Lpisoopnto o i wilioni eli cnttolioi nn-

^ustinti oel opprossi, mn <zon I'n.juto
eli vio Ltosso, non mni vinti. Ilono-
elioo eli ouoro voi, Von. Kuntollo, o

tutto il dnon popolo olio eliri^nto, oko

io rnoooiiimnnelo sompro nl Li^noro
nollo wio xrovoro pro^kioro.

?io IX.
vnl Vntionuo, 1873.

In deutscher Uebersetzung:

„Mein sehr geliebter Bruder ln JesuS

ChristusI Ich schreib« Dir diesen Brief am

Sonntag Sczagesima und ich bewundere
den Völkerapostel, der uns in wenig Worten

seln Leben beschreibt, ei» Leben voll Mühe-
walt und Eifer auf Seite deS Apostels und

voll auherordentlichen Gnaden und Hilfelei-
stungen von Seile Gottes. Das ist das Vor-
bild, das vor Deine Augen gestellt ist und das

Du in bester Weise nachahmest. Daß Gott
Dich, chrw. Bruder, den ganzen Episkopat und

die Millionen geängstigter und unterdrückter,

Uebereinstimmende Berichte anS Genf
bezeugen, daß daS katholische Bewußtsein

nnd der katholische Muth sich in Genf
durch die Landesverweisung deS Bischofs

in einem Maße gesteigert haben, das die

kühnsten Erwartungen übersteigt. Dabei

beobachten die Katholiken die größte Ruhe

und Ordnung nnd streuen durch ihre Frie-
denSliebe Kohlen auf das Haupt ihrer
Verfolger.

Der G roße R a t h hat in seiner

dritten Berathung daS Desorgani-
sations-Gesetz der katholi-
scheu Kirche genchmigt und bcschlos-

sen, dasselbe dem Volke zur Abstimmung
vorzulegen.

Italienische Aisthiimer.
Tcssin. Msgr. Pietro Carsana,

Bischof von Como, hat ein salbungsvolles

Fastenina ndat an seine Gläubigen
gerichtet, in welchem er die Gefahren der

schlechten Presse aufdeckt und vor dem durch
dieselbe beförderten Sittenverderniß warnt
nnd zum treuen Festhalten an die Kirche

ermahnt.

aber mit der Hülfe Gottes selbst niemals be-

siegter Katholiken schuhe. Ich s-gne aus vollem
Herzen Dick, ehrw. Bruder, und das gute
Volk, welches Du leitest und das lch immer
dem Herrn ln meinem schwacken Gebete ein-

pfehle.'

Schweizerische! Pius-Vcrcin.

S m p sn n g » - K e sch e i n l g » n g

-I. Jahresbeitrag von den Ortsvereinen
Altdorf Fr. 35. AI, Baar 113. öS, Basel
Fr. 130, Brieg il. 50, Buochs-Bürgen 17. S0,

Buttisholz 17, Dußnang 10, Emmen tS, Her-
metschwil-Staffeln 20, Hildisricden 21. 30,
Lungern 10. 20, Lutbern 2g S0, Menznau
20, Neuenktrch 20, Römersschwil lü, Ruswil
55. 75, Sins l0ö. 50, Solothurn 55. 20,
Stans l2, SteinachTübach 21. 75, Walten-
schwil 35, Wildhaus 23. 00,

lî. Abonnement auf die Pius-Annalen von
den Ortsvereinen Et. Anton 3 Exemplare,
Altdorf.SV, St. Andreas 1, Brieg lö, BuochZ-

Bürge» 0, Buttisholz 1t, Dußnang 4,
Dottikon 30, Eiken-Münchwyler, lg, .Emmen
35, Entlebuch 70, Hellikon-Wegenstetten 1,
Hcrmetschwil-Staffeln 2, Hildisrieden 13,
Jnneroden 13, Lungern 12, Luih-rn 10, Lu-

zern nachträglich 12, Magdenau-Degersheim
1, Menznau 23, Neuenktrch 7, Niederbüren

nachträglich 3, Römerschwil 25, Solothurn
51, StanS 18, Steinach-Tübach 30, Wagen
33, Waltenschwil 3, Whl 10, WildhauS 7.
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Inländische Mission.

I. Gewöhnliche Vereinsbeitr
Uebertrag laut Nr> 6: Fr, 2,

Vom Piusverein Hermeischwil „
Von Wohlthätern der Gemeinde

Sommert -
Vom Hochiv. Collegiatstift in

Zurzach »

Von lobt. St. Anna-Congregation

in Solvthurn »

^ ^ St, Ursen-Bruderschaft

in Solothurn »

Von Hochw, Hrn, Stadipfarrer
Lambert in Solothurn „

Aus der Pfarrei Aerg
Von P. N. C. in Luzern, ein von

Jemand empfangener Ueberschuß »

Durch Hochw. Hrn. Pfarrer Ha-
bermacher in Luzern i Von einer

ungenannt sein wollenden Frau
in Luzern

Von der kathol. Pfarrei Baden,

Kanton Aargau
Aus der Pfarrei Jonsckwii „
Von Vereinsmitgiicdern in Rus-

w!i »

Aus der Pfarrei St Joseph in

Genf »

Aus der Pfarrei Rorschoch nach-

trägUch »

âge,
07, 62

10. —

SV. —

40, -
2V. —

20. -
20. -
67. -
S0. —

SV. -
32, —
73, 80

50, so

16. -
iv. —

Fr. 3246. S2

Der Kassier der ini. Mission-

pfeisfer-ülmiger in Luzern,

Aus die wiederholten Reklamationen

und Klagen wegen spätem Erscheinen des

Jahresberichts über die inländisch- Mission

müssen wir bemerken, daß der Berichterstat-

tung keine Schuld beizumessen ist, da das

Manuskript schon im November und Dezember

abgegeben worden. Dagegen haben die über-

häuften anderweitigen Arbeiten des DruckerS

leider den Druck und die Versendung des Be-

richts verzögert; diese letztere hat jedoch Ende

Januars begonnen und wird hoffentlich bald

vollendet sein. Für die Zukunft wird gegen

eine solche Verspätung Vorsorge getroffen

werden.
Die Berichterstattung.

Peterspfeimig für den hl. Vater.

Durch Hochw, Hrn, Pfarrer Habermacher in

Luzern:
Von einer ungenannt sein wollenden Frau in

Luzern Fr. 100. -
Von der kathol, Pfarrei Baden,

Kanton Aargau »

Vom PiuSverein in Ruswil - 7.

Fr. 428, —

Für die Bedürfnisse des Bis-
thums Basel.

Von der kaihol. Pfarrei Baden HAargau)'
Fr, 17. -

Für die neue Kirche in Langnau
bei Gattikon.

Durch Hocl»v, Hrn. Pfarrer Habermacher in

Luzern:
Von e-ner ungenannt sein wollenden Frau in

Luzern Fr, 20. —
Bon G, H. R. „ 50, —

„ einem Mitglied des Piusverins
in Buchenrain, Kt. Luzern "0. —

Sammlung bei PiuSvereinsmit-

gliedern i» Ruswil „ 22. S0

Vom Piusverein in Ruswil „ 20. —

Fr, 432. 50

Für die kathol. Kirche in
Pilgerstcg.

Von G, R. Fr. S0. —

Für den kathol. Kirchenbau in
Wald.

Von G. H, in K, Fr. 50. —
Durch Cap, Fuchs iii Walchweil „ 10, -
Von Klosterfrauen in Scbännis „ lv, —
Von Ungenannten aus Luzern „ 120. —

Herzl, dankend

Fr. lg». -

I>. Otto, Cassier.

SMrbank in Luzern.
Das Garantiekapital dieser von

der höh. Regierung des KantonS Luzern
genehmigten Aktiengesellschaft ist auf
Fr. 100,000 gestellt und dasselbe von
den Aktionärs laut Statuten in der

Depositenkasse der Stadt Luzern hinterlegt
worden.

Die Sparbank macht Geldanleihen
gegen Hinterlage von Gülten, Werth-
sehriften und gegen persönliche Bürgschaf-
ten; sie befaßt sich mit Ankauf und Ber-
kauf von Liegenschaften; Schuldtiteln, For-
derungen, mitDisconio, Wechsel und Conto-
Corrent Geschäften ic. :c.

Die Spar bank nimmt Gelder an

gegen Obligationen oder in Conto-
Corrent und verzinset dieselben je nach

der Größe der Summe und der Kündi-
gungsfrist zu 4 bis 5 V»-

Der Geschäftsführer:
I. K, Gloggner Hubcr.

Anzeige und Empfehlung.
Der Unterzeichnete erlaubt sich, die Tit.

Pfarrämter und Kirchenpflegschaften

rechtzeitigen Bestellung von farbigen Gm '
kugeln zur Beleuchtung des heil.

e

in der Charwoche einzuladen. Die Feu e

sind in das Glas hineingeschmolzen »n

in folgender Auswahl zu beziehen: RnbM-

oth, blau, goldgelb, hellgelb, violett un

grun.

45»
I. Miichler Brcni

in Rapperswil, Kts. St, Gâ^'

meinem Lager befinden sich zwei Pe
,s-

Kirchenhiirmoiiiums zu billigem
zu verkaufen oder zu vermiet!)
Zu weiterer Auskunft hierüber
reit, stehen auch ausführliche Preis-EM
rants über mein übriges Jnstrume»

e

Lager zu Diensten.

K, Aettloff's Karmonium-'Nitd^'îlll!^
47» Ferd. Riehm in

Im Verlage von Gebr. Cltt'l
Nikolaus Bcnziger in Einsiede
ist soeben erschienen und durch alle B»

Handlungen zu beziehen:

Der hl. Ignatius von Apl'h
der Mann des Feuereifers,
zelrede, gehalten bei einer

sammlung verschiedener Sektionen
schweizerischen PinsvereinS von Nl'> ^
Zardetti. Druck und Verbreitung

Folge Beschlußnahme der Versan>»"M :

25 Seiten 8°. Preis 30 CtS ^

°.. Arenzwegr,
V Driginai - Dcigcmiiidc «âch

^ Führich. Bvcrl'cck, Foctncr, A
^ Ui 3 Größen znni Preise m'i>

fl, 225 bis zu st. 800 inolnsi^
Goldrcchmen und Aussähe,

^ sowie Kreuzwege von 1'^ ^
A votta HReltelbilder), zu fl. -F «Z

V biS fl. 700, sind stets vorraM ^
U "

B- Schn.id'sch-N F

Ä Aiittlililtlstiki .nul Z.i^'Ml->-l'»

(A. Manzi in Angöbnri

^ Probestationen stehen franco

«» Diensten; anssnhrlicheProspekte' g,

Anerkennungsschreiben gratia.

Druck lind Erpedition von B. Schwendimann.

(Hiezu Titel und Register


	

